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ANHANG

BERICHTIGUNG

der Empfehlung des Rates zum nationalen Reformprogramm Österreichs 2013 mit einer 

Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Österreichs für die Jahre 2012 bis 2017

(11170/13 vom 8.7.2013)

Seite 7, Erwägungsgrund 14, Satz 4

Statt:

"Eine beschleunigte Harmonisierung des Pension- bzw. Rentensalters von Frauen und Männern und 

die Anhebung des tatächlichen Pensions- bzw. Rentenalters durch die Anpassung des Pensions-

bzw. Rentenalters oder der Altersversorgung an die Änderung der Lebenserwartung fehlen nach wie 

vor."

muss es heißen:

"Eine beschleunigte Harmonisierung des Pension- bzw. Rentensalters von Frauen und Männern und 

die Anhebung des tatächlichen Pensions- bzw. Rentenalters durch die Anpassung des Pensions-

bzw. Rentenalters oder der Pensions- bzw. Rentenansprüche an die Änderung der Lebenserwartung 

fehlen nach wie vor. "
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Seite 11, Empfehlung 2

Statt:

"2. die Harmonisierung des Pensions- bzw. Rentenalters von Frauen und Männern zeitlich 

vorzieht, das tatsächliche Pensions- bzw. Rentenalter durch eine Anpassung des Pensions- bzw. 

Rentenalters an die Veränderung der Lebenserwartung anhebt, …"

muss es heißen:

"2. die Harmonisierung des Pensions- bzw. Rentenalters von Frauen und Männern zeitlich 

vorzieht, das tatsächliche Pensions- bzw. Rentenalter durch eine Anpassung des Pensions- bzw. 

Rentenalters oder der Pensions- bzw. Rentenansprüche an die Veränderung der Lebenserwartung 

anhebt, …"




